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Abs. 6: Verfassungsbestimmung 

Text 

Verleihung 

§ 10. (1) Die Staatsbürgerschaft kann einem Fremden verliehen werden, wenn 
 1. er seit mindestens zehn Jahren seinen Hauptwohnsitz ununterbrochen im Bundesgebiet hat; 
 2. er nicht durch ein inländisches oder ausländisches Gericht wegen einer oder mehrerer Vorsatztaten 

rechtskräftig zu einer Freiheitsstrafe von mehr als drei Monaten verurteilt worden ist, die der 
Verurteilung durch das ausländische Gericht zugrundeliegenden strafbaren Handlungen auch nach dem 
inländischen Recht gerichtlich strafbar sind und die Verurteilung in einem den Grundsätzen des Art. 6 
der Europäischen Konvention zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten (EMRK), BGBl. 
Nr. 210/1958, entsprechendem Verfahren ergangen ist; 

 3. er nicht durch ein inländisches Gericht wegen eines Finanzvergehens rechtskräftig zu einer 
Freiheitsstrafe von mehr als drei Monaten verurteilt worden ist; 

 4. gegen ihn nicht wegen des Verdachtes einer mit Freiheitsstrafe bedrohten Vorsatztat oder eines mit 
Freiheitsstrafe bedrohten Finanzvergehens bei einem inländischen Gericht ein Strafverfahren anhängig 
ist; 

 5. gegen ihn kein Aufenthaltsverbot besteht und auch kein Verfahren zur Aufenthaltsbeendigung anhängig 
ist; 

 6. er nach seinem bisherigen Verhalten Gewähr dafür bietet, daß er zur Republik bejahend eingestellt ist 
und weder eine Gefahr für die öffentliche Ruhe, Ordnung und Sicherheit darstellt noch andere in Art. 8 
Abs. 2 EMRK genannte öffentliche Interessen gefährdet; 

 7. sein Lebensunterhalt hinreichend gesichert ist oder ihn an seiner finanziellen Notlage kein Verschulden 
trifft und 

 8. er nicht mit fremden Staaten in solchen Beziehungen steht, daß die Verleihung der Staatsbürgerschaft 
die Interessen der Republik schädigen würde. 

(2) Eine gemäß Abs. 1 Z 2 oder 3 maßgebliche Verurteilung liegt nicht vor, wenn sie in 
Strafregisterauskünfte an die Behörde nicht aufgenommen werden darf. Eine gemäß Abs. 1 Z 2 oder 3 
maßgebliche Verurteilung liegt vor, wenn sie wegen einer Jugendstraftat erfolgt. 

(3) Einem Fremden, der eine fremde Staatsangehörigkeit besitzt, darf die Staatsbürgerschaft nicht verliehen 
werden, wenn er 
 1. die für das Ausscheiden aus seinem bisherigen Staatsverband erforderlichen Handlungen unterläßt, 

obwohl ihm diese möglich und zumutbar sind oder 
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 2. auf Grund seines Antrages oder auf andere Weise absichtlich die Beibehaltung seiner bisherigen 
Staatsangehörigkeit erwirkt. 

(4) Von der Voraussetzung des Abs. 1 Z 1 kann abgesehen werden 
 1. aus besonders berücksichtigungswürdigem Grund, sofern es sich um einen Minderjährigen, der seit 

mindestens vier Jahren, oder um einen Fremden handelt, der seit mindestens sechs Jahren seinen 
Hauptwohnsitz ununterbrochen im Bundesgebiet hat, es sei denn, es wäre in Abs. 5 hinsichtlich dieser 
Wohnsitzdauer anderes vorgesehen; 

 2. bei einem Fremden, der vor dem 9. Mai 1945 die Staatsangehörigkeit eines der Nachfolgestaaten der 
ehemaligen österreichisch-ungarischen Monarchie hatte oder staatenlos war, seinen Hauptwohnsitz im 
Bundesgebiet hatte und sich damals deshalb in das Ausland begeben hat, weil er Verfolgung durch 
Organe der NSDAP oder der Behörden des Dritten Reiches mit Grund zu befürchten hatte oder erlitten 
hat oder weil er wegen seines Einsatzes für die demokratische Republik Österreich Verfolgungen 
ausgesetzt war oder solche mit Grund zu befürchten hatte. 

(5) Als besonders berücksichtigungswürdiger Grund (Abs. 4 Z 1) gilt insbesondere 
 1. der Verlust der Staatsbürgerschaft anders als durch Entziehung (§§ 33 und 34) oder 
 2. bereits erbrachte und zu erwartende besondere Leistungen auf wissenschaftlichem, wirtschaftlichem, 

künstlerischem oder sportlichem Gebiet oder 
 3. der Nachweis nachhaltiger persönlicher und beruflicher Integration oder 
 4. die Gewährung von Asyl nach dem Asylgesetz 1997, BGBl. I Nr. 76, einschließlich der 

Asylberechtigung (§ 44 Abs. 6 AsylG) nach einer Wohnsitzdauer von vier Jahren oder 
 5. der Besitz der Staatsangehörigkeit einer Vertragspartei des Abkommens über den Europäischen 

Wirtschaftsraum (EWR-Abkommen), BGBl. Nr. 909/1993, nach einer Wohnsitzdauer von vier Jahren 
oder 

 6. die Geburt im Bundesgebiet. 

(6) (Verfassungsbestimmung) Die Voraussetzungen des Abs. 1 Z 1 und 7 sowie des Abs. 3 entfallen, wenn 
die Bundesregierung bestätigt, daß die Verleihung der Staatsbürgerschaft wegen der vom Fremden bereits 
erbrachten und von ihm noch zu erwartenden außerordentlichen Leistungen im besonderen Interesse der 
Republik liegt. 


